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16 Absatz 1 Nummer 1 Buchsta-
be c), 13 Absatz 1 Nummer 3
VOB/A-EG ausgeschlossen wer-
den muss, weil es nicht alle erfor-
derlichen Preisangaben enthalten
hat und damit unvollständig ist.
Gegen seinen Ausschluss wandte
sich der Bieter mit einem Nach-
prüfungsantrag und meinte, dass
die Vergabeunterlagen unklar
und missverständlich gewesen
seien. Die eindeutige Forderung
eines Preises für Wartungsleistun-
gen würde sich daraus nicht erge-
ben. Von der Angabe eines Prei-
ses sei nur wegen des Wortlauts
der verwendeten Formblätter ab-
gesehen worden.

Fehlende Preisangaben

Das Rechtsschutzbegehren des
Bieters blieb nach dem Oberlan-
desgericht Düsseldorf (Beschluss
vom 24. September 2014, Az.:
19/14) erfolglos. Angebote, in
den die verlangten Preisangaben
fehlen oder unzutreffend angege-
ben wurden, sind allein deswegen

Im Rahmen des öffentlichen
Bauauftrags „Staatliche Museen

zu Berlin – Pergamonmuseum –
Lichtdecken 62-2014“ hat die Ver-
gabestelle im offenen Verfahren
neben den Gerüstarbeiten, Beton-
arbeiten, Maler- und Lackierar-
beiten auch Wartungs- und In-
spektionsleistungen gemäß
AMEV 2006 für Rauchabzugsflä-
chen in Lichtdecken mit einer
Laufzeit von vier Jahren europa-
weit ausgeschrieben. Alleiniges
Zuschlagskriterium war der Preis.
Bestandteile der Vergabeunterla-
gen waren unter anderem die
Formblätter des Vergabehandbu-
ches des Bundes 211 EU („Auffor-
derung zur Abgabe eines Ange-
bots“), das Formblatt 213 („Ange-
botsschreiben“) und das Form-
blatt 242 („Ergänzung der Auffor-
derung zur Abgabe eines Ange-
bots, hier: Angebotsteil Wartung“
nebst „Vertrag für Wartung und
Inspektion von technischen Anla-
gen und Einrichtungen“). Aus
dem Formblatt 211 EU ergab sich,
dass das Vertragsformular gemäß
Formblatt 242 nicht mit dem An-
gebot einzureichen war.

OLG Düsseldorf zum Angebotsausschluss bei fehlendem Wartungspreis

Wer Formblätter lesen kann, ist klar im Vorteil

Das später um Rechtsschutz
nachsuchende Unternehmen hat
fristgerecht ein Angebot einge-
reicht. In das Formblatt 213 hat
der Bieter unter Ziffer 2.1 („Ge-
samtsumme der jährlichen Vergü-
tung gem. Wartungs- und/oder
Instandhaltungsvertrag“) aber
keinen Preis eingetragen. Diese
Ziffer war nach einer, mit einem
Sternchen versehenen Anmer-
kung nur auszufüllen, wenn den
Vergabeunterlagen ein War-
tungs-/Instandhaltungsvertrag
beilag. Unstreitig war dies der
Fall. Mit Vorabinformations-
schreiben wurde der Bieter von
der Vergabestelle darüber infor-
miert, dass sein Angebot nach §§

lich erfahrene Bieter zu erkennen.
Im Formblatt 242 wurde eine an-
dernfalls drohende Ausschlussfol-
ge ausdrücklich erwähnt. Durch
den Hinweis auf die Ausschluss-
folge in Ziffer 3 des Formblatts
242 hat der öffentliche Auftragge-
ber auch unmissverständlich zu
erkennen gegeben, dass der War-
tungspreis von wesentlicher Be-
deutung ist. Der Ausnahmetatbe-
stand des § 16 Absatz 1 Nummer 1
Buchstabe c), 2. Halbsatz VOB/
A-EG, wegen Unbeachtlichkeit ei-
ner unwesentlichen Preisposition
liegt daher nicht vor.
> HOLGER SCHRÖDER
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hierbei vom Bieter unterbreitete
Wartungsangebot ergab sich
durch die Preisangabe in Ziffer
2.1 des Formblatts 213.
Dass sich die Ausschreibungs-

bedingungen der Vergabestelle
erst aus einer genauen Lektüre der
den Vergabeunterlagen beigefüg-
ten Formblätter erschloss, ist nach
dem Düsseldorfer Oberlandesge-
richt nicht zu beanstanden. Die
Logik, dass der vorformulierte
Wartungsvertrag zwar nicht mit
dem Angebot einzureichen, der
sich daraus ergebende Preis aber
als Gesamtpreis im Formblatt 213
anzugeben war, ist durch den
mehrfachen Hinweis darauf, dass
zur Preiswertung auch der War-
tungspreis zählt, für durchschnitt-

Wartungs- und Instandhaltungs-
vertrag einschließlich der gesetz-
lichen Umsatzsteuer. Dies setzte
allerdings genaues Lesen der Ver-
gabeunterlagen voraus. Aus Ziffer
6 des Formblatts 211 EU ergab
sich durch ein entsprechendes
Ankreuzen der Vergabestelle,
dass der Preis aus der Wertungs-
summe des Angebots ermittelt
wurde, zu der auch die Wartungs-
kosten zählten. Aus Ziffer 3 des
Formblatts 242 ergab sich darü-
ber hinaus, dass Angebote ausge-
schlossen werden, wenn der An-
gebotsteil „Wartung“ nicht wert-
bar ist. Bei der Angebotswertung
sollten vielmehr die in den War-
tungsangeboten angegebenen
Preise berücksichtigt werden. Das

und zwingend von der Wertung
auszuschließen. Voraussetzung
ist, dass die in der Leistungsbe-
schreibung oder in den sonstigen
Vergabeunterlagen geforderten
Preisangaben eindeutig und un-
missverständlich, das heißt zwei-
felsfrei vom Auftraggeber verlangt
wurden. Daran gemessen hat die
Vergabestelle hier eine Angabe
des Wartungspreises eindeutig
und unmissverständlich gefor-
dert, so der nordrhein-westfäli-
sche Vergabesenat. In Ziffer 2.1
des Formblatts 213 forderte der
öffentliche Auftraggeber die An-
gabe des Preises für Wartungsar-
beiten als Gesamtsumme der
jährlichen Vergütung gemäß dem

Unter anderem wegen Gerüstbauarbeiten gab es Streit. FOTO DPA

Am 2. Februar dieses Jahres hat
die Bayerische Eisenbahngesell-
schaft (BEG) bekannt gegeben,
dass das Nürnberger S-Bahn-Netz
ab 2018 von National Express Rail
aus Großbritannien betrieben
werden soll. Nun untersagte die
Vergabekammer Südbayern der
BEG die Vergabe des Nürnberger
S-Bahnnetzes an die Briten.
Die Kammer begründete ihre

Entscheidung vor allem mit for-
malen Verstößen des National
Express-Angebots. Erklärungen
und Nachweise seien nicht so ab-
gegeben worden, wie dies von der
Vergabestelle für alle Bieter vor-
gegeben war. National Express
Rail erklärte wiederum, es sei von
der Entscheidung „unangenehm
überrascht“. Wahrscheinlich wer-
de man die Entscheidung anfech-
ten. BEG-Geschäftsführer Johan-
nes Niggl wollte sich zu der Ent-
scheidung nicht äußern. „Wir
müssen die Begründung erst in
Ruhe mit unseren Anwälten prü-
fen“, sagte er.
Die Vergabeentscheidung vom

2. Februar bedrohte laut DGB
Mittelfranken die Existenz von
500 Arbeitsplätzen der DB Regio
in der Region Nürnberg, da nicht
klar war, ob und zu welchen Kon-
ditionen die Beschäftigten über-
nommen worden wären. Somit
begrüßt auch Stephan Doll, Ge-
schäftsführer des DGB Mittelfran-
ken, die Entscheidung der Verga-
bekammer Südbayern.
„Mit einem Tariftreuegesetz,

dass bereits in anderen Bundes-
ländern seit Längerem existiert,
könnten Entscheidungen zu Las-
ten der Arbeitnehmer in Zukunft
verhindert werden. Es ist eine
Blamage, dass sich die bayerische
Landesregierung noch immer
weigert, bei der Vergabe von öf-
fentlichen Aufträgen eine tarifli-
che Entlohnung mit in ihre Aus-
schreibungsvoraussetzungen auf-
zunehmen“, betont der DGB
Chef. Nur so sei es National Ex-
press möglich gewesen, ein Dum-
ping-Angebot abzugeben, das
dazu führte, dass sich die BEG in
erster Instanz für die britische
Firma entschieden habe. Momen-
tan gebe es keine rechtliche Ge-
währleistung, dass bei einem Be-
treiberwechsel Lohn- und Sozial-
standards der Beschäftigten bei-
behalten werden. Dieses Vorge-
hen der bayerischen Landesregie-
rung widerspricht laut Doll dem
Grundgedanken der „Guten Ar-
beit“. > BSZ/DPA
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